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Nationen, den zuständigen Regierungsbehörden und den auto
chthonen Gemeinwesen. 

56. Ausarbeitung von Informationen über die Ziele der 
Dekade und die Aktivitäten der Vereinten Nationen für 
örtliche Gemeinwesen durch die Organisationen autochthoner 
Bevölkerungsgruppen und die internationalen Netzwerke auto
chthoner Bevölkerungsgruppen. 

57. Errichtung und Unterstützung von Schulen und Hoch
schulen ftif autochthone Bevölkerungsgruppen und Zu
sammenarbeit mit den entSprechenden Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen; Mitwirkung an der Über
prüfung von Schulbüchern und Unterrichtsplänen, um dis
kriminierende Inhalte zu beseitigen und die Entwicklung auto
chthoner Kulturen zu fördern - wO dies angezeigt erscheint, in 
der jeweiligen Sprache und Schrift der autochthonen Bevölke
rungsgruppe -; Ausarbeitung von Lehrplänen mit Bezug zu 
den autochthonen Bevölkerungsgruppen für Schulen und 
Forschungseinrichtungen. 

58. Einrichtung von Dokumentationszentren, Archiven und 
örtlichen Museen, die sich mit autochthonen Bevölkerungs
gruppen, ihren Kulturen, Gesetzen, Weltanschauungen und 
Wertvorstellungen befassen und deren Material dazu dienen 
könnte, die nichtautochthone Bevölkerung darüber zu infor
mieren und aufzuklären. Bei der Verwaltung dieser Zentren ist 
Angehörigen autochthoner Bevölkerungsgruppen Vorzug zu 
geben. 

59. Schaffung und Förderung von Netzwerken autochthoner 
Journalisten und Herausgabe regionaler und internationaler 
autochthoner Zeitschriften. 

60. Die autochthonen Bevölkerungsgruppen können den 
Regierungen, den Vereinten Nationen, den Sonderorganisatio
nen und den Regionalorganisationen ihre Auffassungen über· 
die Programme im Zusammenhang mit ihren Prioritätsrechten 
mitteilen. 

8. Aktivitäten der nichtstaatlichen Organisationen und 
anderer interessierter Gruppen, einschließlich der Bil
dungseinrichtungen, der Medien und der Geschäftswelt 

61. Zusammenarbeit mit autochthonen Organisationen und 
Gemeinwesen sowie autochthonen Bevölkerungsgruppen bei 
der Planung von Aktivitäten ftir die Dekade. 

62. Einbeziehung von Augehörigen autochthoner Bevölke·· 
rungsgruppen in die Aktivitäten nichtstaatlicher Organisatio
nen, die mit diesen Gruppen arbeiten. 

63. Schaffung von Hörfunk- und Fernsehzentren in Gebieten, 
in denen autochthone Bevölkerungsgruppen leben, je nach 
Bedarf und im Einklang mit den innerstaatlichen Rechtsvor
schriften, die über die Probleme und Vorschläge autochthoner 
Bevölkerungsgruppen informieren und die Kommunikation 
zwischen den autochthonen Gemeinwesen verbessern sollen. 

64. Förderung autochthoner Kulturen durch die Veröffentli
chung von Büchern, die Herstellung von Compact Discs und 
verschiedene künstlerische und kulturelle Veranstaltungen 
unter gebührender Achtung der geistigen Eigenlumsrechte, die 

zur besseren Bekanntmachung antochthoner Kulturen und zu 
ihrer Weiterentwicklung beitragen, und Einrichtung von auto
chthonen Kultur- und Dokumentationszentren. 

65. Einbeziehung verschiedener sozialer uod kultureller 
Gruppen in die für die Dekade geplanten Aktivitäten. 

50/162. Vorgeschlagene Zusammeulegwmg des interna
tionalen Forschungs- und Ausbildungsinstituts zur 
Förderung der Fran und des Entwickluogsfonds 
der Veremten Nationen für die Frau 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/111 vom 20. De
zember 1993 betreffend den Vorschlag, das Internationale 
Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur Förderung der Frau 
und den Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die 
Frau zusammenzulegen, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 491160 vom 
23. Dezember 1994 betreffend die vorgeschlagene Zusammen
leg1mg, 

eingedenk des gemäß Resolution 48/111 vorgelegten 
Berichts des Generalsekretärs vom 7. Juli 1994120

, 

sowie eingedenk des gemäß Resolution 48/111 erstellten 
Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen vom 7. September 1994121, 

unter Berücksichtigung ihres in Resolntion 491160 an den 
Generalsekretär gerichteten Ersuchens, er möge über den 
Beratenden Ausschuß für Verwaltungs- und Haushaltsfragen 
einen aktualisierten Bericht vorlegen, der unter. anderem die 
vom WIrtschafts- und Sozialrat in seinem Beschluß 1993/235 
vom 27. Juli 1993 und von der Generalversammlung in den 
Ziffern 2 und 3 der Resolution 48/111 erbetenen Informatio
nen sowie die vom Beratenden Ausschuß erbetenen zusätzli
chen Informationen enthält, 

sowie unter Berücksichtigung von Ziffer 5 ihrer Resolution 
491160, in der sie den Wirtschafts- und Sozialrat ersucht hat, 
auf einer wiederaufgenommenen Tagung, die nach der Vierten 
Weltfrauenkonferenz und vor der Behandlung des Punktes 
über die Förderung der Frau im Dritten Ausschuß der General
versammlung stattfinden soll, die Frage erneut zu prüfen und 
dabei die Erörterungen der Kommission für die Rechtsstellung 
der Frau auf ihrer neununddreißigsten Tagung, der Vierten 
Weltfrauenkonferenz und des Beratenden Ausschusses für 
Verwaltungs- und Haushaltsfragen über institutionelle Vorkeh
rungen zur Förderung der Frau im System der Vereinten 
Nationen zu berücksichtigen, 

eingedenk dessen, daß die Kommission für die Rechts
steIlung der Frau zu dieser Frage nicht wie in Resolution 
49/160 der Generalversammlung erbeten Stellung genommen 
hat, da die darin verlangten Dokumente nicht vorlagen, 
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sowie eingedenk dessen, daß sich die Vierte Weltfrauen
konferenz nicht mit der vorgeschlagenen Zusammenlegung des 
Instituts und des Fonds auseinandergesetzt, sondern sich 
vielmehr gesondert und eigenständig über deren jeweiliges 
Mandat geäußert hat, 

Kenntnis nehmend von der in dem Bericht der Gemein
samen Inspektionsgruppe mit dem Titel "Die Förderung der 
Frau mit Hilfe und im Rahmen der Programme des Systems 
der Vereinten Nationen: Was geschieht nach der Vierten 
Weltfrauenkonferenz?"'22 zum Ausdruck gebrachten Auf
fassung, wonach die überwiegende Mehrheit der Frauen in den 
Entwicklungsländern lebt und dort die dringendsten Probleme 
der Frauen auftreten und daß daher zumindest eine der gezielt 
für Frauenfragen zuständigen Einheiten der Vereinten Natio
nen dort auch ihren Sitz haben sollte, 

1. nimmt Kermtnis von der gemäß Resolution 491160 der 
Generalversammlung erstellten Mitteilung des Sekrelari.tsl23

; 

2. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht des 
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen"4; 

3. bekräftigt die in Ziffer 360 der von der Vierten 
Weltfrauenkonferenz am 15. September 1995 in Beijing 
verabschiedeten Aktionsplattform'25 zum Ausdruck gebrachte 
Auffassung, wonach in Anerkennung der Rolle, welche die 
Fonds, Programme und Sonderorganisationen der Vereinten 
Nationen und insbesondere der Entwicklungsfonds der 
Vereinten Nationen für die Frau und das Internationale 
Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur Förderung der Frau 
bei der Förderung der Machtgleichstellung der Frau und daher 
bei der Umsetzung der Aktionsplattform im Rahmen ihres 
jeweiligen Mandats spielen, unter anderem in der Forschung, 
in der Ausbildung und bei der Informationstätigkeit zur 
Förderung der Frau sowie durch technische und finanzielle 
Hilfe zur Berücksichtigung eines geschlechtsspezifischen 
Ansatzes bei den Entwicklungsbemühungen, von der interna
tionalen Gemeinschaft ausreichende Mittel zur Verfügung 
gestellt und auf einem angemessenen Niveau gehalten werden 
müssen; 

4. macht sich die in den Ziffern 334 und 335 der Ak
tionsplattform im Hinblick auf die Mandate des Instituts und 
des Fonds zum Ausdruck gebrachten Auffassungen zu eigen; 

5. bedauert, daß sie derzeit keinen Beschluß über die 
vorgeschlagene Zusammenlegung fassen kann, da sie nicht 
über genügend Informationen über deren rechtliche, technische 
und verwaltungstechnische Auswirkungen verfügt; 

6. fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, die in 
ihrer Resolution 49/163 vom 23. Dezember 1994 enthaltenen 
Aufträge wahrzunehmen; 
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7. empfiehlt, daß das Zusammenwirken zwischen der 
Kommission für die Rechtsstellung der Frau, dem Interna
tionalen Ausbildungs- und Forschungsinstitut zur Förderung 
der Frau, dem Ausschuß für die Beseitigung der Diskriminie
rung der Frau, der Sekretariats-Abteilung Frauenförderung und 
dem Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau 
lm Zuge der laufenden Bemühungen um eine Neubelebung des 
Wirtschafts- und SoziaIrats überprüft und rationalisiert wird, 
damit das Programm zur Förderung der Frau, wie in Ziffer 2 
der Resolution 48/111 verlangt, gestärkt und weiter verein
heitlicht wird; 

8. empfiehlt außerdem, daß jeder Vorschlag, der die 
institutionelle Struktur und die Mandate der verschiedenen 
Organe der Vereinten Nationen betrifft, die sich mit der 
Förderung der Frau befassen, im Rahmen der allgemeinen 
Umstrukturierung der Vereinten Nationen behandelt werden 
muß. 

99. Plenarsitzung 
22. Dezember 1995 

50/163. Internationales Forschungs- und Ausbildungs
institut zur Förderung der Frau 

Die Generalversammlung, 

u1lter Hinweis auf ihre Resolution 48/105 vom 20. De
zember 1993, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1995/45 des 
Wirtschafts- und Sozialrats vom 27. Juli 1995, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Kuratoriums 
des Internationalen Forschungs- und Ausbildungsinstituts zur 
Förderung der Frau über seine fünfzehnte Tagung l2·, 

ferner Kenntnis nehmend von der vom Kuratorium vor
genommenen Analyse und von seiner Empfehlung, wonach 
das Institut auch dem Zweiten Ausschuß der Generalver
sammlung unter den entsprechenden Tagesordnungspunkten 
Bericht erstatten soll, um die Koordinierung und Synergie 
seiner Programme mit anderen Fragen im Wirtschafts- und 
Sozialbereich zu verbessern, 

in Bekräftigung des ursprünglichen Mandats und der dem 
Institut eigenen Kapazität, Forschungs- und Ausbildungstätig
keiten zur Förderung der Frau durchzuführen, wie in der 
Resolution 3520 (XXX) der Generalversammlung vom 
15. Dezember 1975 vorgesehen, 

betonend, daß es unabhängiger Forschuogsarbeiten bedarf, 
um sicherzustellen, daß bei der Erarbeitung von Politiken und 
bei der Projektdurchführung Fragen und neue Interessen
bereiche, die für Frauen von Belang sind, aufgegriffen werden, 
sowie unter Hervorhebung der diesbezüglichen Rolle des 
Instituts, 

Kenntnis nehmend von der Empfehlung des Kuratoriums, 
wonach das Institut die Empfehlungen durchführen soll, die 
aus der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und 
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